
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1998/9/10 96/15/0157
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.09.1998

Index

33 Bewertungsrecht

Norm

BewG 1955 §2 Abs1;

BewG 1955 §30 Abs1;

BewG 1955 §30 Abs2 Z3;

BewG 1955 §33 Abs1;

BewG 1955 §51 Abs1;

BewG 1955 §52 Abs1;

Rechtssatz

Durch die Verpachtung der landwirtschaftlichen Grund5ächen ist der wirtschaftliche Zusammenhang zwischen dem

nicht verpachteten Gebäude und dem verpachteten Betrieb unterbrochen (Hinweis E 27.11.1969, 669/68).
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